
Atomsicherheit umfaßt die nukleare Sicherheit und 
die Maßnahmen zur Verhinderung der mißbräuchli
chen Anwendung der Atomenergie.
11. Nukleare Sicherheit:
Zustand und Eigenschaft einer Kemanlage, die da
durch charakterisiert sind, daß
- bei zweckbestimmter Funktionsweise solche Ab

weichungen vom Normalbetrieb zuverlässig ver
mieden werden, die zu unerlaubten Strahlenbela
stungen des Betriebspersonals oder von Perso
nen in der Umgebung führen,

- beim Eintritt zu berücksichtigender Störfälle kei
ne unzulässigen Strahlenbelastungen des Be
triebspersonals oder von Personen in der Umge
bung verursacht werden.

12. Mißbräuchliche Anwendung der Atomenergie: 
Die mißbräuchliche Anwendung der Atomenergie
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umfaßt den Einsatz von Kernanlagen und Strahlen
einrichtungen oder den Verkehr mit Kernmaterial 
oder sonstigen radioaktiven Stoffen ohne Erlaubnis 
oder zu anderen als in der Erlaubnis genannten 
Zwecken. Sie umfaßt auch Angriffe sowie unbefugte 
Einwirkungen auf Kernmaterial und Kernanlagen.
13. Kernmaterialkontrolle:
Gesamtheit der Forderungen, Maßnahmen, Mittel 
und Methoden zur Nachweisführung und Überwa
chung von Kemmaterial.
14. Physischer Schutz:
Gesamtheit der Forderungen, Maßnahmen, Mittel 
und Methoden, um kriminellen Angriffen und unbe
fugten Einwirkungen auf Kernmaterial und Kernan
lagen wirksam vorzubeugen, sie rechtzeitig zu erken
nen und zu verhindern, sowie um verlorengegange
nes Kernmaterial wiederzuerlangen.
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